
  

Stadt Leun
Bau- und Umweltausschuss

 
 
 
 
 
 
 

07.03.2024 
 

Ö F F E N T L I C H E  N I E D E R S C H R I F T  
 

der 31. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
am Mittwoch, 06.03.2024, 19:00 Uhr bis 19:50 Uhr 

im Sitzungszimmer des Rathauses, Stockhausen 
 

 
Anwesenheiten 

 
a) vom Bau- und Umweltausschuss: 

Marco Carnetto  (SPD) 
Karl-Günter Süß  (GRÜNE) 
Ludwig Palm  (DIE HEIMAT) 
Wolfram Pauli  (CDU) 
Marco Rinker  (FWG) 
Claus-Peter Schweitzer  (CDU) 
Maximilian Weber  (SPD) 
 

b) vom Magistrat: 

Alexander Schneider 
 

c) von der Stadtverordnetenversammlung: 

Jürgen Ambrosius  (SPD) 
Paul Schmitz  (FWG) 
 

d) Schriftführer: 

Viktoria von Gierke 
 

Von der Verwaltung waren anwesend: 

Sabrina Koch 
Karoline Schön 
 
Gäste: 2 interessierte Bürger 
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Niederschrift der 31. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 2 von 6 

Tagesordnung 
 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Eröffnung und Begrüßung sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit  
 

2. Grundstücksangelegenheiten  
 

3. Aktueller Sachstand Situation Hellweg 18 (MI-12/2024) 
 

4. Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
Flächennutzungsplanänderung im Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 3a 
„Wackenbach“ – 1. Änderung und Erweiterung 

(VL-23/2024) 

 

5. Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
Bebauungsplan Nr. 3a 
„Wackenbach“ – 1. Änderung und Erweiterung 

(VL-24/2024) 

 

6. Anfragen und Mitteilungen  
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Niederschrift der 31. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 3 von 6 

Sitzungsverlauf 
 
 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Eröffnung und Begrüßung sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Bau- und Umweltausschussvorsitzender Carnetto begrüßt den neuen Bürgermeister Herrn 
Alexander Schneider, die anwesenden Ausschussmitglieder und die Mitarbeiter der Verwaltung, 
sowie 
zwei interessierte Gäste. 
Er stellt im Anschluss die Beschlussfähigkeit des Ausschusses, sowie die fristgerechte Ladung 
der heutigen Sitzung fest. Es sind 7 Mitglieder anwesend. 
Er fragt ob es Anträge auf Änderungen der Tagesordnung gibt und fährt dann fort 
 
 

 
 
2. Grundstücksangelegenheiten 
 
Herr Carnetto berichtet, dass festgelegt wurde, dass keine Vorlagen ins System eingestellt 
werden sollten. Diese Vorlage sollte nicht hinzugefügt werden und erst heute besprochen 
werden. Der Magistratsbeschluss erfolgte nämlich erst danach.  
Herr Weber schlägt vor, dass der Punkt unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen werden 
sollte. Intern gibt es Redebedarf.  
Herr Carnetto lässt darüber abstimmen. Vier Mitglieder sind dafür, ein Mitglied dagegen und 
eine Enthaltung.  
Die zwei Zuhörer verlassen somit den Raum.  
Die zwei Gäste werden wieder hereingebeten.  
Herr Carnetto berichtet, dass die Entscheidung einstimmig dafür war.  
 
 

 
 
3. Aktueller Sachstand Situation Hellweg 18 MI-12/2024 
 
Herr Süß fragt sich, ob die Container vor oder in das Gebäude gestellt werden und wie viele 
Wohnräume bisher entstehen. Außerdem würde er gerne wissen, ob die Trennwände die in den 
DGh‘s stehen weiterverwendet werden.  
Frau Koch beteuert, dass man die Vorschriften einhalten muss. Für die geplante Anzahl der 
Personen, reichten die Toilettenanlagen nicht aus, deswegen wurden die Container angeschafft. 
Die Doppeltoilettenanlage wird somit als Waschraum umgerüstet. Dusch und WC Container 
befinden sich dann außerhalb des Gebäudes am Eingang.  
Bürgermeister Schneider fügt hinzu, dass die Container nach den Vorgaben des Lahn-Dill-
Kreises aufgestellt werden. Für 31 Personen ist die Halle nach Vorschriften ausgelegt. Ab 32 
Personen gibt es wieder ganz andere Vorschriften.  
Die Stellwände sollen nicht entsorgt werden. Da wäre ein Modulsystem von Vorteil.  
Herr Schweitzer teilt mit, dass in jedem Gebäude andere Bauweisen der Trennwände aufgrund 
verschiedener Deckenhöhen und Beschaffenheiten gemacht wurden.  
Herr Carnetto fragt, ob die Toiletten im Gebäude erhalten bleiben.  
Frau Koch antwortet, dass eine Toilette erhalten bleibt, als Nottoilette. Der andere Bereich wird 
zum Waschplatz umfunktioniert.  
 
 

 
 
4. Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 

Flächennutzungsplanänderung im Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 3a 
„Wackenbach“ – 1. Änderung und Erweiterung 

VL-23/2024 
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Niederschrift der 31. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 4 von 6 

 
Herr Carnetto berichtet, dass in der Stadtverordnetenversammlung am 27.03.2023 ein 
Aufstellungsbeschluss beschlossen wurde. Es geht um den Bereich des jetzigen Rewe bezüglich 
des Neubaus. Er bittet um Fragen.  
Herr Schmitz fragt wieso der Bau noch nicht begonnen wurde und wieso es die Verzögerung 
gibt.  
Herr Schweitzer erklärt, dass es wegen dem Lahn-Dill-Kreis zu Verzögerungen kommt. Es ist 
in Planung und läuft weiter.  
Herr Süß weist darauf hin, dass er die Anmerkungen durchgegangen ist und alle Hinweise 
selbstverständlich sind. Er kann dem Planungsbüro Fischer so zustimmen und empfehlen, dass 
es ohne Risiko beschlossen werden kann. Er fügt noch hinzu, dass ein kleiner Teil der Fläche im 
Überschwemmungsgebiet liegt. Der ganze Markt liegt im Risikogebiet, das ist eine neue 
Abgrenzung. In dieser Fläche ist alle 200 Jahre ein Hochwasser zu erwarten. Dieser Punkt ist 
aber ausgeräumt worden. Sonst ist alles unbedenklich.  
Herr Carnetto sagt, dass es fast der gleiche Standort ist, wie der alte Rewe, nur etwas 
nördlicher.  
Er liest den Beschlussvorschlag vor. 
 
Beschluss: 
Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
 
(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindlichen 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB und im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen mit 
Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen und die vom Planungsbüro Fischer aus 
35435 Wettenberg empfohlenen Beschlussempfehlungen beschlossen. 
 
 
(2) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun billigt den gemäß (1) zu 
überarbeitenden Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung einschl. Begründung und 
beschließt den Entwurf und dessen Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 
BauGB. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
7  Ja-Stimmen (einstimmig) 
 

 
 
5. Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 

Bebauungsplan Nr. 3a 
„Wackenbach“ – 1. Änderung und Erweiterung 

VL-24/2024 

 
Herr Carnetto fragt ob es etwas anzumerken ist.  
Herr Süß erläutert, dass es das ein und dasselbe Verfahren ist. Im Nachgang kann der 
Bebauungsplan aufgeschlossen werden.  
 
Beschluss: 
Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
 
(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindlichen 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB und im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen mit 
Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen und die vom Planungsbüro Fischer aus 
35435 Wettenberg empfohlenen Beschlussempfehlungen beschlossen. 
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Niederschrift der 31. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 5 von 6 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun billigt den gemäß (1) zu 
überarbeitenden Vorentwurf des Bebauungsplanes einschl. Begründung und beschließt den 
Entwurf und dessen Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
7 Ja-Stimmen (einstimmig) 
 

 
 
6. Anfragen und Mitteilungen 
 
Herr Carnetto fragt, ob es Mitteilungen gibt.  
Herr Schmitz liest einen Magistratsbeschluss vom 20.02.2024 vor. Der Magistrat beschloss, 
dass es gegen den Bauantrag vom Seniorenwohnheim keine Bedenken gibt. Der Bauherr ist die 
SeWo. Er findet es widersprüchlich, dass der Investor abgesprungen ist. Er sieht dort keine 
Transparenz und möchte die Gründe für den Sinneswandel wissen und ob der lang diskutierte 
städtebauliche Vertrag ein Grund der Entscheidung war. 
Frau Koch antwortet, das Herr Putz dazu eine Mitteilung in ein paar Wochen hat.  
Herr Ambrosius weist drauf hin, dass man den Beschluss getätigt hat, dass man dem 
Bauantrag erst zustimmt, wenn der städtebauliche Vertrag unterschrieben ist.  
Herr Carnetto bittet bis Montag das zu klären und Herr Schneider nimmt es als Aufgabe mit.  
Herr Süß stellt fest, dass die Frage, wieso es nicht zur Unterzeichnung des städtebaulichen 
Vertrags kam, schon mehrfach gestellt worden ist. Aus seiner Sicht wurde das ausreichend 
beantwortet, trotzdem hätte er die Bitte, dass in der nächsten Stadtverordnetenversammlung 
dargelegt wird, was es für Alternativen oder Perspektiven gibt. Die Planung die vorgelegt wurde, 
wurde für gut befunden und wurde beschlossen.  
Herr Schweitzer schlägt vor, dass man erstmal abwarten soll.  
Herr Carnetto verweist nochmal auf die Verbindung vom städtebaulichen Vertrag und den 
Bauantrag.  
Herr Süß möchte wissen, was der Grund für die Absage war, ob es die Kanalsituation war oder 
der Anstieg der Baukosten. 
Herr Carnetto antwortet, dass der Investor das nicht begründet hat.  
Herr Ambrosius beteuert, dass es in der Stadtverordnetenversammlung am 18.03.2024 eine 
Aufklärung gibt.  
Es folgt eine rege Diskussion, ob der Bebauungsplan schon rechtskräftig wurde, mit dem 
Ergebnis, dass er erst rechtskräftig wird, wenn der städtebauliche Vertrag unterschreiben ist.  
Herr Rinker merkt an, dass das Haus der Begegnung gereinigt werden, sowie auch Laub im Hof 
entfernt werden müsste.  
Das Bauamt nimmt das Anliegen auf und gibt es dem Ordnungsamt weiter.  
Herr Süß fragt nach dem Beschluss mit dem Grundstückskaufvertrag von der HLG mit der Stadt 
Leun, mit dem Kaufvertrag des Grundstücks der Martinskirche. Der Beschluss müsste geändert 
werden.  
Herr Ambrosius merkt an, dass Herr Süß dieses Anliegen dem Bürgermeister und ihm zur 
Beantwortung in der Stadtverordnetenversammlung geschickt hat. Der Beschluss ist bindend, 
der ist protokolliert und die Änderung geht nur bei der nächsten Stadtverordnetenversammlung.  
Die Frage wird in der nächsten Stadtverordnetenversammlung behandelt und gegebenenfalls ein 
neuer Beschluss gemacht.  
 
 

 
 
 
 
Ausschussvorsitzender Marco Carnetto schließt die Sitzung des Bau- und 
Umweltausschusses um 19:50 Uhr und bedankt sich bei den Ausschussmitgliedern für Ihre 
Teilnahme. 
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Niederschrift der 31. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 6 von 6 

Leun, 07.03.2024 
 

   

Marco Carnetto  Viktoria von Gierke 

Ausschussvorsitzender  Schriftführerin 
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Mitteilung 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Aktueller Sachstand Situation Hellweg 18 
 
 
Erstellt von: 
Stefan Putz 

 
Datum: 
22.02.2024 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Leun 05.03.2024  beschließend 
Sozialausschuss 05.03.2024  vorberatend 
Bau- und Umweltausschuss 06.03.2024  vorberatend 
Finanzausschuss 07.03.2024  vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

18.03.2024  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Die Auftragserteilung der WC- und Duschcontainer an die Firma Much ist bereits erfolgt, sowie 
eine 1. Anzahlung getätigt. 
 
Die Firma Much hat die Container vorrätig da und kann uns diese kurzfristig nach Fertigstellung 
der Vorarbeiten (Kanalanschluss und Schotterfläche durch den Bauhof) liefern und aufstellen. 
Der Bauhof wird die arbeiten in den nächsten 1-2 Wochen durchführen. Auch sind die Firmen für 
Strom- und Wasseranschluss über die benötigen Zuleitungen informiert. Ein Anschluss kann hier 
nach Aufstellung der Container seitens der Firma Schweitzer erfolgen. 
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
Flächennutzungsplanänderung im Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 3a 
„Wackenbach“ – 1. Änderung und Erweiterung 
 
 
Erstellt von: 
Stefan Putz 

 
Datum: 
06.02.2024 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Leun 05.03.2024  beschließend 
Bau- und Umweltausschuss 06.03.2024  vorberatend 
Finanzausschuss 07.03.2024  vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

18.03.2024  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Laut dem Aufstellungsbeschluss vom 27.03.2023 wurde die Änderung des 
Flächennutzungsplanes im o.g. Bereich beschlossen. 
Die Änderung wurde durchgeführt.  
Nach Rückmeldung und Abwägung muss jetzt der Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
erfolgen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
 
(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindlichen 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB und im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen mit 

Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen und die vom Planungsbüro Fischer aus 

35435 Wettenberg empfohlenen Beschlussempfehlungen beschlossen. 
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Vorlage VL-23/2024   Seite 2 von 2 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun billigt den gemäß (1) zu überarbeitenden 

Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung einschl. Begründung und beschließt den Entwurf 

und dessen Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB. 

 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. Abw_3141_FNPÄ_Wackenbach 1ÄuE 
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Stadt Leun, Kernstadt 

 

Flächennutzungsplanänderung im Bereich des  

Bebauungsplanes Nr. 3a 

„Wackenbach“ – 1. Änderung und Erweiterung  

 

 

 

1. Auswertung und Beschlussempfehlungen zu den eingegangenen Stel-

lungnahmen mit Anregungen und Hinweisen im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs.1 BauGB sowie der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB 

 

2. Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs.2 BauGB  

 

 

 

Leun und Wettenberg, den 25.01.2024 

 

Planungsbüro Fischer, 35435 Wettenberg 
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  Auswertung der Stellungnahmen aus der Beteiligung gemäß § 3(1) u. § 4(1) BauGB 

           

FNP-Änderung im Bereich Bebauungsplan Nr. 3a „Wackenbach“ 1.ÄuE Seite 2 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 1 BauGB  

 

Stellungnahmen mit Anregungen  

Amt für Bodenmanagement Marburg (30.11.2023) 

Avacon Netz GmbH (13.11.2023) 

DB Bahn AG (28.11.2023) 

EAM Netz GmbH (15.11.2023) 

Hessen Mobil Dillenburg (30.11.2023) 

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (01.11.2023) 

IHK Lahn-Dill (07.12.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Bauen und Wohnen (28.11.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises; Brandschutz (14.11.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (13.11.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Umwelt, Natur und Wasser (22.11.2023) 

Landesamt für Denkmalpflege, hessen Archäologie (21.11.2023) 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (01.12.2023) 

Regierungspräsidium Gießen (11.12.2023)  

 

 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen  

Bundesamt für Infrastruktur, Dienstleistungen der Bundeswehr (02.11.2023) 

enwag (03.11.2023) 

Gemeindevorstand der Gemeinde Löhnberg (23.11.2023) 

Hessen Forst, Forstamt Wetzlar (02.11.2023) 

Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen (14.11.2023) 

Magistrat der Stadt Solms (16.11.2023) 

PLEdoc GmbH (09.11.2023) 

Tennet TSO GmbH (02.11.2023) 

Vodafone Hessen GmbH & Co. KG (27.11.2023) 

 

 

 

 

 

Keine Stellungnahmen von:  

Abwasserverband Ulmtal-Lahn 

Botanische Vereinigung für Naturschutz 

Breitband Lahn Dill 

BUND 

Bundesamt für Infrastruktur 

Deutsche Telekom Technik GmbH  

Die Autobahn GmbH des Bundes 

Evangelische Kirche im Rheinland 

Gasversorgung Lahn-Dill GmbH 

Gemeindevorstand Ehringshausen 

Gemeindevorstand Greifenstein 

Hessische Gesellschaft für Ornithologie 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Abt. Gesundheit  

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Gefahrenabwehr 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Schulabteilung  

Kreisbauernverband 

Landesamt für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege  

Landesjagdverband Hessen e.V. 

Landrat des Lahn-Dill-Kreises, Allgemeine Landesverwaltung  

Magistrat der Stadt Solms 

Magistrat der Stadt Braunfels 

Naturschutzbund Deutschland Hessen e.V.  

Polizeipräsidium Gießen, Außenstelle 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

Verband Hess. Fischer e.V. 

Wanderverband Hessen e.V. 

Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke  

 

 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  

keine 
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  Auswertung der Stellungnahmen aus der Beteiligung gemäß § 3(1) u. § 4(1) BauGB 

           

FNP-Änderung im Bereich Bebauungsplan Nr. 3a „Wackenbach“ 1.ÄuE Seite 3 

Änderungen zum Entwurf:  

- Es wird im Titel des Bebauungsplanes zum Entwurf eine redaktionelle Anpas-

sung vorgenommen: Der Begriff „und Erweiterung“ wird herausgenommen. Vor-

liegend wird der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 3a „Wackenbach“ geändert. 

Es wird keine Erweiterung des räumlichen Geltungsbereiches vorgenommen. 

Die Flächennutzungsplanänderung wird entsprechend angepasst.  

 

- Das Flurstück 139/9 wird aus dem räumlichen Geltungsbereich herausgenom-

men 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 

 

(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindli-

chen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Be-

hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB und im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB vor-

gebrachten Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen 

und die vom Planungsbüro Fischer aus 35435 Wettenberg empfohlenen Beschluss-

empfehlungen beschlossen. 

 

 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun billigt den gemäß (1) zu über-

arbeitenden Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung einschl. Begründung und 

beschließt den Entwurf und dessen Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB i.V.m. § 4 

Abs. 2 BauGB. 
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Amt für Bodenmanagement Marburg (30.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begründung redaktio-
nell angepasst. 
 
 
Zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men. 
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Avacon Netz GmbH (13.11.2023) 

 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
In der Anlage wird erkenntlich, dass die Leitung südlich des Plangebietes liegt und 
ebenfalls der Schutzstreifen außerhalb des Plangebietes verläuft. Es wird ein Hinweis 
in die Begründung ergänzt. Darüber hinaus besteht vorliegend kein weiterer Hand-
lungsbedarf.  
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Zu 2.: Die Hinweise und allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
Vorliegend besteht kein weiterer Handlungsbedarf, dass die Leitung und der Schutz-
streifen das Plangebiet nicht betreffen.  
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Anlage  
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DB Bahn AG (28.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit 

aufgeführt. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Die Hinweise beziehen sich auf das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren, auf 

die Bauausführung bzw. Erschließungsplanung und werden daher in der Begründung 

als Hinweis aufgeführt. Die Hinweise sind auf den genannten Planungsebenen zwin-

gend zu beachten.  
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EAM Netz GmbH (15.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es werden Hinweise über die 

vorkommenden Leitungen in der Begründung sowie im Hinweisteil der textli-

chen Festsetzungen aufgenommen. 

Die Leitungen verlaufen gemäß den Lageplänen innerhalb der Straßenparzellen und 

werden durch Hausanschlüsse ergänzt. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 

besteht vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen 

und Hinweise im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungspla-

nung, Bauantrag, etc.) zu berücksichtigen sind. 

 
 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit-

aufgeführt. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Die Hinweise beziehen sich auf das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren, auf 

die Bauausführung bzw. Erschließungsplanung und werden daher in der Begründung 

als Hinweis aufgeführt. Die Hinweise sind auf den genannten Planungsebenen zwin-

gend zu beachten.  
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Es folgen die Anlagen der Stellungnahmen 
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Hessen Mobil Dillenburg (30.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zu 1.: Die Ausführungen sind korrekt. 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis ist an die nachfolgende Bauausführung und Umsetzungsebene adres-

siert. Daher wird der Hinweis in die Begründung übernommen.  

 

 

Zu 3.: Die Ausführungen sind korrekt. 

 

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit-
aufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  
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Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Begrün-

dung ergänzt.  

Der Hinweis ist auf Bauantragsebene zu beachten.  

 

 

Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

In der Begründung wird bereits thematisiert, dass zum weiteren Schutz für das künftige 

Plangebiet die Errichtung einer Flutmulde zum Schutz vor Hochwasserereignissen 

aufgenommen wird. Hierdurch wird zusätzlicher Retentionsraum innerhalb des Über-

schwemmungsgebietes geschaffen. Es wird eine weitere Erläuterung in der Begrün-

dung ergänzt.  

 

 

Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
mitaufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  

 

 

Zu 8. – 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begrün-
dung mitaufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  

 

 

Zu 11.: Dem Hinweis wird entsprochen. 
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Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (01.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 

 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das Regierungspräsidium Gießen wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt. 
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IHK Lahn-Dill (07.12.2023) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 

 

 

 

Seite 28 von 80 - Öffentliche Niederschrift 06.03.2024 Bau- und Umweltausschuss (exportiert: 13.03.2024)



  Auswertung der Stellungnahmen aus der Beteiligung gemäß § 3(1) u. § 4(1) BauGB 

           

FNP-Änderung im Bereich Bebauungsplan Nr. 3a „Wackenbach“ 1.ÄuE Seite 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Bauen und Wohnen (28.11.2023) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 3.: Der Hinweis werden zur Kenntnis genommen. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises; Brandschutz (14.11.2023) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 2. – 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
mit aufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  
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Zu 4. und zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Hinweise werden in der Begründung ergänzt. Die Hinweise sind an die nachfol-
gende Ebene der Erschließungsplanung sowie das Bauantragsverfahren adressiert 
und dort zu beachten. Aufgrund der interkommunalen Zusammenarbeit im Lahn-Dill-
Kreis in Sachen Brandschutz wird grundsätzlich eine ausreichende Löschwasserver-
sorgung sichergestellt.  
 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und unter den Hinweisen 
der textlichen Festsetzungen auf der Plankarte des Bebauungsplanes und in der 
Begründung ergänzt.  
Die Hinweise sind an die nachfolgende Ebene der Erschließungsplanung sowie das 
Bauantragsverfahren adressiert und dort zu beachten. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (13.11.2023) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.: Die Ausführungen sind korrekt. 

 

 

Zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Umwelt, Natur und Wasser (22.11.2023) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Die Seiten 1 bis 3 des Schreibens richten sich an die Bebauungsplanände-

rung, die vorgebrachten Hinweise werden in der Auswertung zum Bebauungsplan be-

handelt (dort fortlaufende Punkte 1 bis 15). Vorliegend werden die Seiten 2 und 3 nicht 

aufgeführt, da sie die Flächennutzungsplanänderung nicht betreffen.  
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Zu 16.:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 17.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es fanden zwischenzeitlich bereits Vorabstimmungen zwischen dem Vorhabenträger 

und der Unteren Wasserbehörde statt. Hierbei wurde abgestimmt, dass die Errichtung 

der geplanten Stellplätze innerhalb des Überschwemmungsgebietes grundsätzlich ge-

nehmigungsfähig ist, wenn ein entsprechender Retentionsausgleich geschaffen wird. 

Damit die betroffenen Stellplätze nicht im überflutbaren Bereich liegen, wird bei der 

Bauausführung eine Aufschüttung vorgenommen. Der hierdurch beanspruchte Re-

tentionsraum wird westlich im Plangebiet durch eine Flutmulde ausgeglichen. Nach 

Rückmeldung der Unteren Wasserbehörde ist die Planung so grundsätzlich genehmi-

gungsfähig. Hierdurch ist sichergestellt, dass der Bebauungsplan vollzugsfähig ist. Der 

Antrag auf eine wasserrechtliche Genehmigung wird parallel zur Entwurfsoffenlage 

bzw. vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes gestellt und dann auf der nachfol-

genden Ebene im Rahmen der Bauantragsstellung umgesetzt. Auf der Ebene des 

Bauantrages findet ebenfalls die finale Detailplanung des Vorhabens (inkl. Parkplatz) 

statt, sodass dort der exakte Retentionsverlust sowie Ausgleich dessen erbracht und 

berechnet werden kann. 

Ein Hinweis auf dieses Vorgehen wird in der Begründung ergänzt. Auf der vorliegen-

den Planungsebene besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.  

 
 

Zu 18.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Hochwasserrisiko-

gebiet wird gemäß § 9 Abs.6 BauGB nachrichtlich in die Plankarte des Bebau-

ungsplanes übernommen.  

Die aufgeführten Hinweise werden zusätzlich in der Begründung ergänzt.  

 
 
Zu 19.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 20.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
mitaufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  

 
 
Zu 21: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   
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Zu 22: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

Zu 23: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich vorliegend um eine Bestandsüberplanung 

und somit um eine Nachverdichtung handelt.  

Es wird auf den Umweltbericht verweisen, welcher zum Entwurf mit ausgelegt wird 

und das Thema Boden thematisieren wird.  

 

 

Zu 24.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und Ausführungen zum Bo-
denschutz im Umweltbericht und in der Begründung zum Entwurf ergänzt.  
 
 
 
Zu 25.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der 
Begründung ergänzt.  
 
 
Zu 26.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Zu 27.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
  

Seite 35 von 80 - Öffentliche Niederschrift 06.03.2024 Bau- und Umweltausschuss (exportiert: 13.03.2024)



  Auswertung der Stellungnahmen aus der Beteiligung gemäß § 3(1) u. § 4(1) BauGB 

           

FNP-Änderung im Bereich Bebauungsplan Nr. 3a „Wackenbach“ 1.ÄuE Seite 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landesamt für Denkmalpflege, hessen Archäologie (21.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (01.12.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. und zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Be-

gründung mitaufgeführt.    

Die vorgebrachten Hinweise werden zur Klarstellung zum nächsten Verfahrensschritt 

in die Begründung des Bebauungsplanes aufgenommen. Auf Ebene der vorbereiten-

den Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf, zumal kein 

begründeter Verdacht besteht, dass im Plangebiet mit dem Auffinden von Bomben-

blindgängern zu rechnen ist und demnach eine systematische Flächenabsuche nicht 

erforderlich ist. 
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Regierungspräsidium Gießen (11.12.2023)  

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Der Plan ist somit gemäß § 1 Abs.4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu 4.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 
Kenntnis genommen. 

Seite 39 von 80 - Öffentliche Niederschrift 06.03.2024 Bau- und Umweltausschuss (exportiert: 13.03.2024)



  Auswertung der Stellungnahmen aus der Beteiligung gemäß § 3(1) u. § 4(1) BauGB 

           

FNP-Änderung im Bereich Bebauungsplan Nr. 3a „Wackenbach“ 1.ÄuE Seite 31 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es ist zunächst klarzustellen, dass durch die Signatur „St“ in der Plankarte des Bebau-

ungsplanes ausschließlich Flächen für Stellplätze innerhalb des Überschwemmungs-

gebiets bauplanungsrechtlich vorbereitet werden. Dies wird in der Legende der Plan-

zeichnung definiert.  

Es fanden zwischenzeitlich bereits Vorabstimmungen zwischen dem Vorhabenträger 

und der Unteren Wasserbehörde statt. Hierbei wurde abgestimmt, dass die Errichtung 

der geplanten Stellplätze innerhalb des Überschwemmungsgebietes grundsätzlich ge-

nehmigungsfähig ist, wenn ein entsprechender Retentionsraumausgleich geschaffen 

wird. Damit die betroffenen Stellplätze nicht im überflutbaren Bereich liegen, wird eine 

Aufschüttung vorgenommen. Der hierdurch beanspruchte Retentionsraum wird west-

lich im Plangebiet durch eine Flutmulde ausgeglichen. Nach Rückmeldung der Unte-

ren Wasserbehörde ist die Planung so grundsätzlich genehmigungsfähig. Hierdurch 

ist sichergestellt, dass der Bebauungsplan vollzugsfähig ist. Der Antrag auf eine was-

serrechtliche Genehmigung wird parallel zur Entwurfsoffenlage bzw. vor Satzungsbe-

schluss des Bebauungsplanes gestellt und dann auf der nachfolgenden Ebene im 

Rahmen der Bauantragsstellung umgesetzt. Auf der Ebene des Bauantrages findet 

ebenfalls die finale Detailplanung des Vorhabens (inkl. Parkplatz) statt, sodass dort 

der exakte Retentionsverlust sowie Ausgleich dessen erbracht und berechnet werden 

kann. Ein Hinweis auf dieses Vorgehen wird in der Begründung ergänzt. Auf der vor-

liegenden Planungsebene besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

Zu 6.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 

 

 

Zu 7. und zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Vorliegend wird keine Neuflächeninanspruchnahme im planungsrechtlichen Außenbe-

reich vorbereitet. Es wird ein Bestand überplant, der durch Bebauung und Versiege-

lung geprägt ist. Daher entfällt das Erfordernis zum Ausgleich des Schutzgutes Boden.  

 

 

Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mit aufgeführt.    

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Hinweisteil der 

textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan sowie in der Begründung ergänzt.  

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf. 
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Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Untere Naturschutzbehörde hat ebenfalls eine Stellungnahme abgegeben, die hier 

eingestellt ist.  

 

 

Zu 15.: Der Hinweis ist korrekt. 
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
Bebauungsplan Nr. 3a 
„Wackenbach“ – 1. Änderung und Erweiterung 
 
 
Erstellt von: 
Stefan Putz 

 
Datum: 
06.02.2024 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Leun 05.03.2024  beschließend 
Bau- und Umweltausschuss 06.03.2024  vorberatend 
Finanzausschuss 07.03.2024  vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

18.03.2024  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Laut dem Aufstellungsbeschluss vom 27.03.2023 wurde die Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 3a Wackenbach 1. Änderung beschlossen. 
Die Änderung wurde durchgeführt. 
Nach Rückmeldung und Abwägung muss jetzt der Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
erfolgen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
 
(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindlichen 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB und im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen mit 

Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen und die vom Planungsbüro Fischer aus 

35435 Wettenberg empfohlenen Beschlussempfehlungen beschlossen. 
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Vorlage VL-24/2024   Seite 2 von 2 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun billigt den gemäß (1) zu überarbeitenden 

Vorentwurf des Bebauungsplanes einschl. Begründung und beschließt den Entwurf und dessen 

Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB. 

 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. Abw_3141_BP_Wackenbach 1ÄuE 
2. Plankarte 
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Stadt Leun, Kernstadt 

 

Bebauungsplan Nr. 3a 

„Wackenbach“ – 1. Änderung und Erweiterung  

 

 

 

1. Auswertung und Beschlussempfehlungen zu den eingegangenen Stel-

lungnahmen mit Anregungen und Hinweisen im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs.1 BauGB sowie der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB 

 

2. Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs.2 BauGB  

 

 

 

Leun und Wettenberg, den 25.01.2024 

 

Planungsbüro Fischer, 35435 Wettenberg 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 1 BauGB  

 

Stellungnahmen mit Anregungen  

Amt für Bodenmanagement Marburg (30.11.2023) 

Avacon Netz GmbH (13.11.2023) 

DB Bahn AG (28.11.2023) 

EAM Netz GmbH (15.11.2023) 

Hessen Mobil Dillenburg (30.11.2023) 

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (01.11.2023) 

IHK Lahn-Dill (07.12.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Bauen und Wohnen (28.11.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises; Brandschutz (14.11.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (13.11.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Umwelt, Natur und Wasser (22.11.2023) 

Landesamt für Denkmalpflege, hessen Archäologie (21.11.2023) 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (01.12.2023) 

Regierungspräsidium Gießen (11.12.2023)  

 

 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen  

Bundesamt für Infrastruktur, Dienstleistungen der Bundeswehr (02.11.2023) 

enwag (03.11.2023) 

Gemeindevorstand der Gemeinde Löhnberg (23.11.2023) 

Hessen Forst, Forstamt Wetzlar (02.11.2023) 

Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen (14.11.2023) 

Magistrat der Stadt Solms (16.11.2023) 

PLEdoc GmbH (09.11.2023) 

Tennet TSO GmbH (02.11.2023) 

Vodafone Hessen GmbH & Co. KG (27.11.2023) 

 

 

 

 

 

Keine Stellungnahmen von:  

Abwasserverband Ulmtal-Lahn 

Botanische Vereinigung für Naturschutz 

Breitband Lahn Dill 

BUND 

Bundesamt für Infrastruktur 

Deutsche Telekom Technik GmbH  

Die Autobahn GmbH des Bundes 

Evangelische Kirche im Rheinland 

Gasversorgung Lahn-Dill GmbH 

Gemeindevorstand Ehringshausen 

Gemeindevorstand Greifenstein 

Hessische Gesellschaft für Ornithologie 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Abt. Gesundheit  

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Gefahrenabwehr 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Schulabteilung  

Kreisbauernverband 

Landesamt für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege  

Landesjagdverband Hessen e.V. 

Landrat des Lahn-Dill-Kreises, Allgemeine Landesverwaltung  

Magistrat der Stadt Solms 

Magistrat der Stadt Braunfels 

Naturschutzbund Deutschland Hessen e.V.  

Polizeipräsidium Gießen, Außenstelle 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

Verband Hess. Fischer e.V. 

Wanderverband Hessen e.V. 

Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke  

 

 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  

keine 
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Stadt Leun, Kernstadt, Bebauungsplan Nr. 3a „Wackenbach“ 1.ÄuE  Seite 3 

Änderungen zum Entwurf:  

- Es wird im Titel des Bebauungsplanes zum Entwurf eine redaktionelle Anpas-

sung vorgenommen: Der Begriff „und Erweiterung“ wird herausgenommen. Vor-

liegend wird der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 3a „Wackenbach“ geändert. 

Es wird keine Erweiterung des räumlichen Geltungsbereiches vorgenommen.  

 

- Das Flurstück 139/9 wird aus dem räumlichen Geltungsbereich herausgenom-

men 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 

 

(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindli-

chen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Be-

hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB und im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB vor-

gebrachten Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen 

und die vom Planungsbüro Fischer aus 35435 Wettenberg empfohlenen Beschluss-

empfehlungen beschlossen. 

 

 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun billigt den gemäß (1) zu über-

arbeitenden Vorentwurf des Bebauungsplanes einschl. Begründung und beschließt 

den Entwurf und dessen Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB. 
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Amt für Bodenmanagement Marburg (30.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begründung redaktio-
nell angepasst. 
 
 
Zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men. 
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Avacon Netz GmbH (13.11.2023) 

 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
In der Anlage wird erkenntlich, dass die Leitung südlich des Plangebietes liegt und 
ebenfalls der Schutzstreifen außerhalb des Plangebietes verläuft. Es wird ein Hinweis 
in die Begründung ergänzt. Darüber hinaus besteht vorliegend kein weiterer Hand-
lungsbedarf.  
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu 2.: Die Hinweise und allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
Vorliegend besteht kein weiterer Handlungsbedarf, dass die Leitung und der Schutz-
streifen das Plangebiet nicht betreffen.  
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Anlage  
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DB Bahn AG (28.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit 

aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Die Hinweise beziehen sich auf das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren, auf 

die Bauausführung bzw. Erschließungsplanung und werden daher in der Begründung 

als Hinweis aufgeführt. Die Hinweise sind auf den genannten Planungsebenen zwin-

gend zu beachten.  
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EAM Netz GmbH (15.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es werden Hinweise über die 

vorkommenden Leitungen in der Begründung sowie im Hinweisteil der textli-

chen Festsetzungen aufgenommen. 

Die Leitungen verlaufen gemäß den Lageplänen innerhalb der Straßenparzellen und 

werden durch Hausanschlüsse ergänzt. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

besteht vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen 

und Hinweise im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungspla-

nung, Bauantrag, etc.) zu berücksichtigen sind. 

 
 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit-

aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Die Hinweise beziehen sich auf das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren, auf 

die Bauausführung bzw. Erschließungsplanung und werden daher in der Begründung 

als Hinweis aufgeführt. Die Hinweise sind auf den genannten Planungsebenen zwin-

gend zu beachten.  
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Es folgen die Anlagen der Stellungnahmen 
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Hessen Mobil Dillenburg (30.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zu 1.: Die Ausführungen sind korrekt. 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis ist an die nachfolgende Bauausführung und Umsetzungsebene adres-

siert. Daher wird der Hinweis in die Begründung übernommen.  

 

 

Zu 3.: Die Ausführungen sind korrekt. 

 

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit-
aufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  
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Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Begrün-

dung ergänzt.  

Der Hinweis ist auf Bauantragsebene zu beachten.  

 

 

Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

In der Begründung wird bereits thematisiert, dass zum weiteren Schutz für das künftige 

Plangebiet die Errichtung einer Flutmulde zum Schutz vor Hochwasserereignissen 

aufgenommen wird. Hierdurch wird zusätzlicher Retentionsraum innerhalb des Über-

schwemmungsgebietes geschaffen. Es wird eine weitere Erläuterung in der Begrün-

dung ergänzt.  

 

 

Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
mitaufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  

 

 

Zu 8. – 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begrün-
dung mitaufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  

 

 

Zu 11.: Dem Hinweis wird entsprochen. 
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Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (01.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 

 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das Regierungspräsidium Gießen wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt. 
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IHK Lahn-Dill (07.12.2023) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Bauen und Wohnen (28.11.2023) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die benannten Flurstücke werden in der Begründung redaktionell korrigiert und auf 
die Plankarte des Bebauungsplanes abgestimmt. 

 

 

 

Zu 3.: Der Hinweis werden zur Kenntnis genommen und die Plankarte des Be-
bauungsplanes angepasst.  
Das Flurstück 139/9 wird aus dem Geltungsbereich herausgenommen. In der Be-
gründung wird hierzu ein Hinweis ergänzt.  
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Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird geprüft, ob weitere Bemaßungen in die Plankarte des Bebauungsplanes auf-
genommen werden können.  

 

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Bauverbotszone bleibt unverändert bei 20 Metern, da dies eine Vorgabe des Hes-
sischen Straßengesetzes ist. Klarstellend wird auf der Plankarte des Bebauungspla-
nes eine Schraffur für den Bereich zwischen 10 und 20 Metern eingetragen, ausge-
hend vom Fahrbahnrand. Hierdurch wird erkenntlich, dass in diesem Bereich Stell-
plätze ausnahmsweise zulässig sein können, wenn im Rahmen des Bauantragsver-
fahrens eine entsprechende Ausnahmegenehmigung bei Hessen Mobil beantragt 
wird. Der Hinweis erfolgte im vorliegenden Verfahren von Hesen Mobil mit Stellung-
nahme vom 30.11.2023. Hierzu wird ebenfalls ein Verweis in den Hinweisteil der textli-
chen Festsetzungen sowie in der Begründung ergänzt.  

 

 

Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Begründung wird redaktionell angepasst, dass die Stellplätze innerhalb der Bau-
verbotszone nur mit Ausnahmegenehmigung von HessenMobil zulässig sind.  

 

 

 

Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 8.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis und in dem Hinweisteil der textlichen 
Festsetzungen ergänzt.   
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises; Brandschutz (14.11.2023) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 2. – 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
mit aufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  
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Zu 4. und zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Hinweise werden in der Begründung ergänzt. Die Hinweise sind an die nachfol-
gende Ebene der Erschließungsplanung sowie das Bauantragsverfahren adressiert 
und dort zu beachten. Aufgrund der interkommunalen Zusammenarbeit im Lahn-Dill-
Kreis in Sachen Brandschutz wird grundsätzlich eine ausreichende Löschwasserver-
sorgung sichergestellt.  
 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und unter den Hinweisen 
der textlichen Festsetzungen auf der Plankarten und in der Begründung ergänzt.  
Die Hinweise sind an die nachfolgende Ebene der Erschließungsplanung sowie das 
Bauantragsverfahren adressiert und dort zu beachten. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (13.11.2023) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.: Die Ausführungen sind korrekt. 

 

 

Zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Umwelt, Natur und Wasser (22.11.2023) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 
Kenntnis genommen. 

Der Umweltbericht wird der Begründung zum nächsten Verfahrensschritt der Ent-

wurfsoffenlage als Anlage beigelegt.  

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

In der Begründung wird zum Entwurf klarstellend ergänzt, dass nicht alle benannten 

Parkplätze vollständig im Überschwemmungsgebiet liegen. In der Begründung ist be-

reits eine Projektdarstellung abgebildet, in welcher dies ersichtlich wird.  

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Es fanden zwischenzeitlich bereits Vorabstimmungen zwischen dem Vorhabenträger 

und der Unteren Wasserbehörde statt. Hierbei wurde abgestimmt, dass die Errichtung 

der geplanten Stellplätze innerhalb des Überschwemmungsgebietes grundsätzlich ge-

nehmigungsfähig ist, wenn ein entsprechender Retentionsausgleich geschaffen wird. 

Damit die betroffenen Stellplätze nicht im überflutbaren Bereich liegen, wird bei der 

Bauausführung eine Aufschüttung vorgenommen. Der hierdurch beanspruchte Re-

tentionsraum wird westlich im Plangebiet durch eine Flutmulde ausgeglichen. Nach 

Rückmeldung der Unteren Wasserbehörde ist die Planung so grundsätzlich genehmi-

gungsfähig. Hierdurch ist sichergestellt, dass der Bebauungsplan vollzugsfähig ist. Der 

Antrag auf eine wasserrechtliche Genehmigung wird parallel zur Entwurfsoffenlage 

bzw. vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes gestellt und dann auf der nachfol-

genden Ebene im Rahmen der Bauantragsstellung umgesetzt. Auf der Ebene des 

Bauantrages findet ebenfalls die finale Detailplanung des Vorhabens (inkl. Parkplatz) 

statt, sodass dort der exakte Retentionsverlust sowie Ausgleich dessen erbracht und 

berechnet werden kann. 

Ein Hinweis auf dieses Vorgehen wird in der Begründung ergänzt. Auf der vorliegen-

den Planungsebene besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.  

 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Hochwasserrisikoge-

biet wird gemäß § 9 Abs.6 BauGB nachrichtlich in die Plankarte des Bebauungs-

planes übernommen.  

Die aufgeführten Hinweise werden zusätzlich in der Begründung ergänzt.  

 

 

Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Der verrohrte Graben wird bereits in der Plankarte des Bebauungsplanes dargestellt.  

 

 

Zu 7.: Der Hinweis Planung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit-
aufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  

 

 

Zu 9. und 10. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 11: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es wird darauf hingewiesen, das es sich vorliegend um eine Bestandsüberpla-

nung und somit um eine Nachverdichtung handelt.  

Es wird auf den Umweltbericht verweisen, welcher zum Entwurf mit ausgelegt wird 

und das Thema Boden thematisieren wird.  

 

 

 

Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und Ausführungen zum Bo-
denschutz im Umweltbericht und in der Begründung zum Entwurf ergänzt.  
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Zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der 
Begründung ergänzt.  

 

 

 

 

 

Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
  

 

 

 

Zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Hinweis: Die Seiten 4 und 5 des Schreibens richten sich an die Flächennutzungs-

planänderung. Vorliegend werden diese nicht aufgeführt, da sie in der Auswertung zur 

Flächennutzungsplanänderung behandelt werden.  
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Landesamt für Denkmalpflege, hessen Archäologie (21.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (01.12.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. und zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Be-

gründung mitaufgeführt.    

Die vorgebrachten Hinweise werden zur Klarstellung zum nächsten Verfahrensschritt 

in die Begründung des Bebauungsplanes aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf, zumal kein be-

gründeter Verdacht besteht, dass im Plangebiet mit dem Auffinden von Bombenblind-

gängern zu rechnen ist und demnach eine systematische Flächenabsuche nicht erfor-

derlich ist. 
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Regierungspräsidium Gießen (11.12.2023)  

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Der Plan ist somit gemäß § 1 Abs.4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu 4.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es ist zunächst klarzustellen, dass durch die Signatur „St“ in der Plankarte des Bebau-

ungsplanes ausschließlich Flächen für Stellplätze innerhalb des Überschwemmungs-

gebiets bauplanungsrechtlich vorbereitet werden. Dies wird in der Legende der Plan-

zeichnung definiert.  

Es fanden zwischenzeitlich bereits Vorabstimmungen zwischen dem Vorhabenträger 

und der Unteren Wasserbehörde statt. Hierbei wurde abgestimmt, dass die Errichtung 

der geplanten Stellplätze innerhalb des Überschwemmungsgebietes grundsätzlich ge-

nehmigungsfähig ist, wenn ein entsprechender Retentionsraumausgleich geschaffen 

wird. Damit die betroffenen Stellplätze nicht im überflutbaren Bereich liegen, wird eine 

Aufschüttung vorgenommen. Der hierdurch beanspruchte Retentionsraum wird west-

lich im Plangebiet durch eine Flutmulde ausgeglichen. Nach Rückmeldung der Unte-

ren Wasserbehörde ist die Planung so grundsätzlich genehmigungsfähig. Hierdurch 

ist sichergestellt, dass der Bebauungsplan vollzugsfähig ist. Der Antrag auf eine was-

serrechtliche Genehmigung wird parallel zur Entwurfsoffenlage bzw. vor Satzungsbe-

schluss des Bebauungsplanes gestellt und dann auf der nachfolgenden Ebene im 

Rahmen der Bauantragsstellung umgesetzt. Auf der Ebene des Bauantrages findet 

ebenfalls die finale Detailplanung des Vorhabens (inkl. Parkplatz) statt, sodass dort 

der exakte Retentionsverlust sowie Ausgleich dessen erbracht und berechnet werden 

kann. Ein Hinweis auf dieses Vorgehen wird in der Begründung ergänzt. Auf der vor-

liegenden Planungsebene besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Im Bebauungsplan sind bereits jetzt keine Baugrenzen innerhalb des Überschwem-

mungsgebietes vorhanden. Es sind lediglich Flächen für Stellplätze innerhalb des 

Überschwemmungsgebietes angeordnet. Für diesen Bereich ist eine wasserrechtliche 

Genehmigung im Rahmen des Bauantragsverfahrens zu beantragen. Hierzu werden 

Informationen in der Begründung ergänzt, siehe zu 5.  

 

Zu 7.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 

 

zu 8. und 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Vorliegend wird keine Neuflächeninanspruchnahme im planungsrechtlichen Außenbe-

reich vorbereitet. Es wird ein Bestand überplant, der durch Bebauung und Versiege-

lung geprägt ist. Daher entfällt das Erfordernis zum Ausgleich des Schutzgutes Boden.   
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Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mit aufgeführt.    

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Hinweisteil der 

textlichen Festsetzungen sowie in der Begründung ergänzt.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf. 
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Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Untere Naturschutzbehörde hat ebenfalls eine Stellungnahme abgegeben, die hier 

eingestellt ist.  

 

 

Zu 15.: Der Hinweis ist korrekt. 
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1. Änderung & Erweiterung

Verfahrensvermerke:

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadt-

verordnetenversammlung gefasst am  ___.___.______

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsüblich

bekanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ___.___.______

bis einschließlich  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ___.___.______

bis einschließlich  ___.___.______

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m.

§ 9 Abs. 4 BauGB und § 91 HBO erfolgte durch die Stadtverordnetenver-

sammlung am  ___.___.______

Die Bekanntmachungen erfolgten im _________________________________.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu
ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass
die für  die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten
worden sind.

Leun, den ___.___._____

____________

Bürgermeister

Rechtskraftvermerk:

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in

Kraft getreten am:   ___.___.______

Leun, den ___.___.______

___________

Bürgermeister

1 0,8 I0,8

Bei Konkurrenz von GRZ und überbaubarer Grundstücksfläche gilt die engere Festsetzung.

Baugebiet GFZ ZNr. GRZ
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Flur 9 Flurnummer

Flurstücksnummer

vorhandene Grundstücks- und Wegeparzellen mit Grenzsteinen

139
7

8,00m

OKGeb

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394),

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802),

Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBI. I S. 198), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 20.07.2023 (GVBl. S. 582).

Zeichenerklärung
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